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Organisatorisches 

o Durch Vereinsmails sowie Veröffentlichung auf der Website ist sichergestellt, dass alle Mit-

glieder ausreichend informiert sind.  

 

o Mit der Anpassung des Hygieneschutzkonzepts wurden die Trainingsleiter (Guides, Trainer, 

Übungsleiter) über die entsprechenden Regelungen und Konzepte informiert.  

 
o Die Einhaltung der Regelungen wird laufend überprüft. Nicht-Beachtung führt zum Aus-

schluss.  

 

Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

o Wer Krankheitssymptome hat (unspezifische Allgemeinsymptome oder respiratorische 

Symptome jeder Schwere) oder in den letzten 14 Tagen Kontakt zu COVID-19-Fällen hatte 

darf nicht am Treffpunkt erscheinen und auch nicht am Training teilnehmen. 

 

o Unsere Trainingsgruppen bestehen möglichst immer aus einem festen Teilnehmerkreis, in-

klusive Guide. Die Teilnehmerzahl und die Teilnehmerdaten werden vor Fahrtantritt doku-

mentiert. Auch der Trainer/Übungsleiter hat möglichst eine feste Trainingsgruppe.  

 

o Beim Training innerhalb fester Trainingsgruppen gibt es seit dem 13. Juli keine Beschrän-

kung bzgl. Körperkontakt oder Mindestabstand mehr. Wir empfehlen den Trainingsteilneh-

mern trotzdem direkten Körperkontakt zu vermeiden. Das Fahren in Zweierreihen und das 

Windschattenfahren sind somit wieder zulässig. Ein mögliches Risiko der Ansteckung be-

steht aber nach wie vor bei geringem Abstand. 

 

o Die maximale Gruppengröße für MTB-, E-Bike- und Rennrad-Gruppen wird auf 20 erhöht. 

Sollten mehr als 20 Sportler erscheinen, wird in mehrere Gruppen aufgeteilt.  

o Spucken und Schnäuzen ist zu vermeiden bzw. auf ausreichend Abstand zu anderen Fahrern 
ist zu achten. 

 
o Vor und nach dem Training, sowie bei Unterbrechungen (z.B. Panne, Einkehr, WC-Anla-

gen, etc.) ist Körperkontakt zu vermeiden. Zudem ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern ein-

zuhalten. Falls das nicht möglich ist, gilt eine Maskenpflicht. Der „Mund-Nasenschutz“ muss 

deshalb permanent mitgeführt werden. 

 

o Wenn nach Abschluss der Trainingseinheit eine gemeinsame Einkehr erfolgt ist sicherzu-

stellen, dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Stand 19.07.2020 gilt: maximal 

10 Personen sitzen an einem Tisch. Eine Vermischung von Teilnehmern unterschiedli-

cher Trainingsgruppen an einem Tisch ist zu vermeiden. 

 
o Es dürfen nur Mitglieder teilnehmen, keine Gäste.  

 
o Angehörige von Risikogruppen sollten das Risiko einer Teilnahme sorgfältig abwägen (Link, 

was sind Risikogruppen, lt. RKI) 

 
o Teilnehmer, die während der Fahrt Symptome entwickeln, müssen die Gruppe umgehend ver-

lassen, der Guide ist zu informieren. 
 

o Die Benutzung der Corona-Warn-App des Robert Koch Instituts wird empfohlen. 

 

 

         

Traunreut, 19.07.2020      

Ort, Datum       Unterschrift 1. Vorsitzender 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogruppen.html

